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Text 

Artikel 42 

(1) Bei der Anwendung der innerstaatlichen Vorschriften für den Kapitalmarkt und das Kreditwesen 
auf die nach diesem Abkommen liberalisierten Kapitalbewegungen sehen die Vertragsparteien von 
Diskriminierungen ab. 

(2) Anleihen zur mittelbaren oder unmittelbaren Finanzierung eines EG-Mitgliedstaats oder eines 
EFTA-Staates oder seiner Gebietskörperschaften dürfen in einem anderen EG-Mitgliedstaat oder einem 
anderen EFTA-Staat nur aufgelegt oder untergebracht werden, wenn sich die beteiligten Staaten darüber 
geeinigt haben. 


